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 Veröffentlicht am 15.12.1986

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Unzulässige Werbung eines Rechtsanwalts, der sich in einer Rundfunksendung den Hörern als Rechtsanwalt anbot,

einen Teil der Kollegschaft als geschickter und den anderen Teil als weniger geschickt bezeichnete, und der sich im

Zusammenhang mit einem Autokauf in einer Tageszeitung abbilden und als Rechtsanwalt in X. bezeichnen ließ.

Hingegen kann in der bloßen Namensnennung samt Berufsbezeichnung in einer Rundfunksendung, in der

Rechtsauskünfte erteilt werden, kein Disziplinarvergehen erblickt werden.
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